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Regeste

Grobe Verletzung der Verkehrsregeln | Straftaten

Erwägungen

E. 1.1
Mit Beschwerde in Strafsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95 und 96 BGG
gerügt werden. In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Unerlässlich ist, dass auf die
Begründung des angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird,
worin eine vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegt. Die
beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerde an das Bundesgericht nicht bloss die
Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen,
sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
ansetzen ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116, 86 E. 2 S. 89; Urteil 6B_734/2020 vom 7.
September 2020 E. 3.3).

E. 1.2
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung nur
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2
BGG ). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" ( BGE 145 IV 154 E. 1.1;
143 IV 241 E. 2.3.1; 140 III 115 E. 2 S. 117). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur
so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99
Abs. 1 BGG ). Willkür bei der Beweiswürdigung liegt nur vor, wenn diese schlechterdings
unhaltbar ist, d.h. wenn die Behörde in ihrem Entscheid von Tatsachen ausgeht, die mit der
tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen oder auf einem offenkundigen Fehler
beruhen. Dass eine andere Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint,
genügt nicht. Erforderlich ist, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch
im Ergebnis willkürlich ist. Dem Grundsatz "in dubio pro reo" kommt in seiner Funktion als
Beweiswürdigungsregel im Verfahren vor dem Bundesgericht keine über das Willkürverbot
von Art. 9 BV hinausgehende Bedeutung zu. Die Willkürrüge muss nach Art. 106 Abs. 2
BGG explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden. Auf ungenügend begründete
Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das
Bundesgericht nicht ein ( BGE 146 IV 88 E. 1.3.1; 144 V 50 E. 4.2; 143 IV 500 E. 1.1; je
mit weiteren Hinweisen). Soweit eine Partei den Sachverhalt nach Art. 105 Abs. 2 BGG
ergänzen will, hat sie mit Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende
rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen



prozesskonform eingebracht hat (so etwa Urteile 6B_349/2020 vom 25. Juni 2020 E. 1.4;
6B_824/2011 vom 17. August 2012 E. 2; je mit weiteren Hinweisen).

E. 2
Umstritten ist zunächst, ob der Beschwerdeführer das Fahrzeug bei der fraglichen
Geschwindigkeitsüberschreitung am 2. September 2017 lenkte.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, am 2. September 2017 in Anwesenheit eines
Angestellten des Auto Zentrums U.________ mit einem Porsche 911 Cabrio auf der
Autobahn gefahren zu sein. Er macht jedoch geltend, dass er das Fahrzeug um 13:12 Uhr
nicht gelenkt haben könne, weil die Probefahrt erst später begonnen habe.

E. 2.2
Die Vorinstanz nahm zu diesem Punkt eine ausführliche Beweiswürdigung vor, wobei sie
insbesondere auf die Zeugenaussage von C.________, Verkäufer beim Auto Zentrum
U.________, abstellte. Dieser - so die Vorinstanz - habe glaubhaft dargelegt, sich an die
betreffende Fahrt mit dem Beschwerdeführer erinnern zu können. So habe er angegeben,
die Probefahrt habe vom Auto Zentrum U.________ aus hinten durch bis Düdingen und
über die Autobahn zurück nach Bern geführt. Dies decke sich mit der Tatsache, dass die
Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Alpenseite und somit in Richtung Bern begangen
worden sei. C.________ habe ausgesagt, dass der fehlbare Lenker den Blitz bemerkt und
geflucht habe. Schliesslich sei auf der Probefahrtvereinbarung handschriftlich vermerkt
worden, dass der Probelenker in seiner Anwesenheit im Kanton Freiburg in einen Radar
geraten sei. Die Vorinstanz erwog, es sei nicht ersichtlich, weshalb C.________ eine solche
Anmerkung verfassen sollte, wenn diese nicht den Tatsachen entsprechen würde. Weiter
verglich sie das Radarfoto mit dem anlässlich der Berufungsverhandlung persönlich
anwesenden Beschwerdeführer und stellte "eine grosse, ja sogar frappante Ähnlichkeit"
fest. Die wesentlichen Merkmale stimmten überein. Demgegenüber beurteilte die
Vorinstanz die Aussagen des Beschwerdeführers als Schutzbehauptungen. Sie erwog, der
Beschwerdeführer verhalte sich widersprüchlich und seine Aussagen seien nicht glaubhaft.
Habe er zwar bereits anlässlich der ersten Sitzung angegeben, erst später in V.________
abgefahren zu sein, sei ihm plötzlich über zwei Jahre später, angeblich bei einer
eingehenden Rekonstruktion des Tagesablaufs, eingefallen, dass er vor seiner Abfahrt noch
in einem Restaurant etwas getrunken habe bzw. habe ihn der Wirt, B.________, darauf
angesprochen. Dies scheine, auch mit der Erklärung, für die Rekonstruktion des
Tagesablaufs die Agenda des besagten Tages konsultiert und darin die beiden Termine
betreffend den Lunch im Restaurant D.________ und die Probefahrt im Auto Zentrum
U.________ gefunden zu haben, äusserst fraglich. Es sei wenig wahrscheinlich, dass ein
Wirt sich nach so langer Zeit noch genau daran erinnern möge, welcher Gast um welche
Uhrzeit in seinem Lokal gesessen habe. Die Verteidigung führe in der Berufungserklärung
aus, davon überzeugt zu sein, dass sich der Wirt an den Beschwerdeführer erinnern würde.
Einige Zeit später und über drei Jahre nach dem fraglichen Tag stelle dieser nun eine
Bestätigung aus, wonach er sich exakt an den Zeitpunkt erinnern wolle, in dem der
Beschwerdeführer das Lokal verlassen habe. Dies sei wenig glaubwürdig. Zudem habe der
Beschwerdeführer in widersprüchlicher Weise zuerst ausgesagt, im Auto Zentrum
U.________ eine Weile alleine gewesen zu sein, bis dann C.________ gekommen sei.
Später wolle er diesen "direkt bei seiner Ankunft mit Männern neben dem Porsche 911



gesehen haben".

E. 2.3
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe eine unzulässige antizipierte
Beweiswürdigung vorgenommen, indem sie auf die von ihm beantragte Einvernahme von
B.________ als Zeuge verzichtet habe. Gemäss ständiger Rechtsprechung können die
Strafbehörden ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs und des Untersuchungsgrundsatzes
auf die Abnahme weiterer ihnen angebotener und sich auf entscheidwesentliche Tatsachen
beziehende Beweise verzichten, wenn sie in Würdigung der bereits abgenommenen
Beweise zur Überzeugung gelangen, der rechtlich erhebliche Sachverhalt sei genügend
abgeklärt, und sie überdies in antizipierter Würdigung zum Schluss kommen, ein an sich
taugliches Beweismittel vermöge ihre Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit
einer strittigen Tatsache, die es insbesondere aufgrund der bereits abgenommenen
Beweismittel gewonnen hat, nicht zu erschüttern ( BGE 143 III 297 E. 9.3.2 S. 332 ; 141 I
60 E. 3.3; Urteile 6B_645/2020 vom 30. November 2020 E. 1.2; 6B_187/2020 vom 21.
Oktober 2020 E. 5.2; 6B_1085/2019 vom 18. September 2020 E. 3.3.4). Die Rüge
unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung prüft das Bundesgericht nur unter dem Aspekt
der Willkür (Urteile 6B_300/2020 vom 21. August 2020 E. 3.3.3; 6B_213/2019 vom 26.
August 2019 E. 2.3.3). Die Vorinstanz lehnte den Beweisantrag auf Einvernahme von
B.________ als Zeuge mit der Begründung ab, der Beschwerdeführer habe erst anlässlich
des zweiten Verhandlungstages vor dem erstinstanzlichen Gericht am 3. Dezember 2019
und somit über zwei Jahre nach dem Vorfall vom 2. September 2017 angegeben, vor seiner
Abfahrt in Richtung Auto Zentrum U.________ in der Gaststube D.________ in
W.________ gewesen zu sein. Dass sich der Wirt dieses Lokals heute noch genau daran
erinnern könne, wann der Beschwerdeführer an diesem Tag sein Lokal verlassen habe,
scheine fragwürdig und es stelle sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit einer solchen
Aussage. Daran ändere auch die schriftliche Bestätigung von B.________ nichts, wonach er
sich genau an den Samstag vor mittlerweile über drei Jahren und die genaue Uhrzeit, wann
der Beschwerdeführer die Gaststube verlassen haben soll, erinnern könne. Der Wirt gebe
an, sich genau an dieses Datum erinnern zu können, weil es ein Samstag gewesen sei und er
an diesem Tag ebenfalls Unterlagen zu einem neuen Fahrzeug studiert habe. An besagtem
Tag - so die Vorinstanz■ - habe sich also gerade nichts Aussergewöhnliches ereignet, das
erklären würde, dass man sich noch drei Jahre später an den exakten Tages- und Zeitablauf
in einer Gaststube erinnern würde. Zudem seien genügend Elemente vorhanden, welche die
schriftliche Bestätigung des Wirtes vom 28. September 2020 in Frage stellten und
entkräfteten. Mit anderen Worten ging die Vorinstanz davon aus, dass die beantragte
Einvernahme angesichts der seit der Tat vergangenen Zeit, der angeblich zu bezeugenden
Umstände und der übrigen Beweismittel selbst dann keine Zweifel an der Täterschaft des
Beschwerdeführers wecken könnte, wenn B.________ im Sinne der schriftlichen
Bestätigung vom 28. September 2020 aussagen sollte. Diese antizipierte Beweiswürdigung
ist jedenfalls vertretbar. Den Strafbehörden kann im Übrigen nicht zum Vorwurf gemacht
werden, dass der Beschwerdeführer die fragliche Zeugenaussage erst im Verfahren vor dem
Polizeirichter zu einem Zeitpunkt beantragt hat, als die dem Beschwerdeführer
vorgeworfene Tat bereits mehr als zwei Jahre zurücklag. Der Verzicht der Vorinstanz hält
somit vor der dargestellten Rechtsprechung stand. Inwiefern unter diesen Umständen das
Unmittelbarkeitsprinzip verletzt worden sein soll, wie der Beschwerdeführer behauptet, ist
nicht nachvollziehbar. Die Rüge erweist sich als unbegründet.



E. 2.4
Abgesehen davon übt der Beschwerdeführer in verschiedener Hinsicht Kritik an der
Beweiswürdigung der Vorinstanz, behauptet jedoch zu Recht nicht, diese sei geradezu
willkürlich. So meint er etwa, auf dem Radarfoto sei der Lenker überhaupt nicht erkennbar,
und weiter, wenn die Vorinstanz erwäge, es sei darauf eine Person mittleren Alters
erkennbar, folge daraus, dass eine andere Person als er - 64-jährig - gefahren sein müsse.
Damit belegt er ebenso wenig Willkür, wie wenn er aussagt, die Erklärung von B.________
vom 28. September 2020 sei eine Urkunde, der erhöhte Beweiskraft zukomme (vgl. Art. 10
Abs. 2 StPO ). Ferner kritisiert er, es sei entgegen der Argumentation der Vorinstanz nicht
widersprüchlich, wenn er einerseits ausgesagt habe, er sei nach der Anmeldung im Auto
Zentrum U.________ eine Zeit alleine gewesen, und andererseits, er habe bei der Ankunft
Herrn C.________ gesehen, habe sich hiernach angemeldet und dann alleine gewartet.
Tatsächlich könnten die entsprechenden Aussagen zu Gunsten des Beschwerdeführers so
verstanden werden, dass dieser zwar bei seiner Ankunft im Auto Zentrum U.________
C.________ im Freien gesehen habe, aber in der Folge im Innern des Gebäudes alleine auf
diesen gewartet habe. Dieses Verständnis alleine macht die Beweiswürdigung der
Vorinstanz jedoch insgesamt nicht willkürlich, zumal es sich beim von der Vorinstanz
genannten Widerspruch um einen untergeordneten Punkt handelt und sich der
verfahrensgegenständliche Tatvorwurf im Übrigen ohne Weiteres mit dem vom
Beschwerdeführer geschilderten Ablauf seiner Ankunft im Auto Zentrum U.________
vereinbaren lässt.

E. 3
Der Beschwerdeführer wendet sich für diesen Fall gegen die Geschwindigkeitsmessung.

E. 3.1
In diesem Punkt verweist der angefochtene Entscheid auf die Ausführungen der Erstinstanz.
Letztere stellte fest, bei der Geschwindigkeitsmessung am 2. September 2017 sei das
Piezomesssystem Robot TraffiStar S 330, METAS-Nr. 409881-0 eingesetzt worden. Aus
dem in den Akten befindlichen Eichzertifikat gehe hervor, dass das Messmittel am 30. März
2017 überprüft worden sei und somit zum Zeitpunkt der Messung eine gültige Eichung
aufgewiesen habe. Im Folgenden stellte sie im Wesentlichen auf das Gutachten des
Eidgenössischen Instituts für Metrologie METAS vom 30. April 2019 ab. Diesem Bericht
könne entnommen werden, dass die Messung am Fahrzeug xxx gemäss den Weisungen des
Bundesamtes für Strassen ASTRA über polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen und
Rotlichtüberwachungen im Strassenverkehr vom 22. Mai 2008 erfolgt sei und einem
Messverfahren gemäss Ziffer IV dieser Weisung entspreche. Das METAS komme zum
Schluss, dass die Messung korrekt erfolgt und die gemessene Geschwindigkeit verwertbar
sei. Die Überprüfung von weiteren Übertretungen vorgängig und nachfolgend würden
ebenfalls ein zulassungskonformes Verhalten des Messmittels zeigen. Es würden keine
Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Messmittels, dementsprechend einer Fehlmessung
respektive Fehlzuordnung vorliegen. Ferner erwog die Erstinstanz, ihre Abklärungen hätten
zudem ergeben, dass zwischen der Eichung vom 30. März 2017 und der
Geschwindigkeitsübertretung am 2. September 2017 im Bereich der Messung keine
Arbeiten durchgeführt worden seien, so dass keine weitere Eichung nötig gewesen sei. Das
eingesetzte Messgerät - so der Schluss der Erstinstanz - sei im Zeitpunkt der Messung somit
funktionstüchtig und einsatzbereit gewesen und auch die Anforderungen an das
Kontrollpersonal seien eingehalten gewesen. Weiter setzte sich die Erstinstanz mit der vom



Beschwerdeführer an der Sitzung vom 3. Dezember 2019 eingereichten "gutachterlichen
Sachstandsbewertung der Beweismittel" der Gesellschaft E.________ vom 26. November
2019 auseinander. Sie erwog, entgegen den Ausführungen in diesem Bericht auf S. 3 könne
dem Eichzertifikat vom 30. März 2017 sehr wohl entnommen werden, dass die Eichung
nicht nur das Messgerät Robot TraffiStar S 330 METAS-Nr. 409881-0 betroffen habe,
sondern auch die Komponenten Head Master; Robot Smart Cam I M1.4 / Traffisphot
S330-340, Nr. 625-000/63168; Robot IPV TS S330-340, Nr. 804-795/60021; Robot Smart
CAM I M1.4 / Traffisphot S330-340, Nr. 625-000/63169 sowie die zwei Piezosensoren
Robot PS S 330/340 umfasst habe. Auch bestünden keine Hinweise, dass die Sensoren
brüchig gewesen seien. Vielmehr hätten die Abklärungen ergeben, dass keine Arbeiten
hätten durchgeführt werden müssen. Gemäss Auskunft der Polizei seien die Piezosensoren
am 26. Februar 2018 kontrolliert und sei festgestellt worden, dass derjenige auf der
Alpenseite keine Beschädigungen aufgewiesen habe. Reparaturen hätten ausschliesslich auf
der Juraseite durchgeführt werden müssen. Soweit geltend gemacht werde, der
Sicherheitsabzug im METAS-Gutachten von 0.449 % sei nicht nachvollziehbar und es sei
ein grösserer Sicherheitsabzug in Betracht zu ziehen, sei darauf hinzuweisen, dass
vorliegend ein Sicherheitsabzug von 7 km/h berücksichtigt worden sei, was einem
Sicherheitsabzug von 4.2 % entspreche. Unter diesen Umständen - so der Schluss der
Erstinstanz■ -■ könne auf die durch die Messanlage festgestellten Messwerte abgestellt
werden. Die Vorinstanz machte sich diese Ausführungen unter Hinweis auf Art. 82 Abs. 4
StPO zu eigen und fügte ihrerseits an, dass, wie von der Polizei ausgeführt, erst im Jahr
2018 und lediglich auf der Juraseite und somit der entgegengesetzten Fahrbahn Reparaturen
hätten ausgeführt werden müssen und die Sensoren auf der Alpenseite keine
Beschädigungen aufgewiesen hätten. Wie der Verteidiger des Beschwerdeführers die
Fahrbahn vor der ersten Verhandlung selber untersucht und dabei habe feststellen können,
dass der Beton um die Sensoren frisch gewesen sei, sei dem Strafappellationshof nicht
bekannt. Es bleibe dabei, dass auf die durch die Messanlage festgestellten Messwerte
abgestellt werden könne, und es sei kein Anhaltspunkt ersichtlich, weshalb die klaren
Angaben im Gutachten oder die ergänzenden Informationen der Polizei fehlerhaft gewesen
sein sollten.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer geht auf diese nachvollziehbare Begründung nicht hinreichend ein
und belegt, soweit seine Ausführungen in diesem Punkt überhaupt den
Begründungsanforderungen genügen, jedenfalls keine Bundesrechtsverletzung: Er rügt
einerseits, es sei ihm nicht erlaubt worden, "die Daten der konkreten Messung extern
überprüfen zu lassen", tut jedoch nicht dar, dass er im kantonalen Verfahren einen
dahingehenden Antrag gestellt hätte. Andererseits wiederholt er seine (unbelegte)
Behauptung, festgestellt zu haben, dass die Sensoren im Fahrbahnbereich der Anlage mit
frischem Beton eingegossen seien, was zwingend eine neue Eichung mit sich bringen
müsse, weil die Sensoren nur dann korrekt arbeiteten, wenn die vorgeschriebene
Einlasstiefe eingehalten sei. Dadurch kann er die auf einer Auskunft der Kantonspolizei
Freiburg beruhende Feststellung, wonach im fraglichen Zeitraum (zwischen der letzten
Eichung am 30. März 2017 und dem 2. September 2017) an der hier interessierenden
Fahrbahn keine Arbeiten durchgeführt worden seien, nicht als willkürlich ausweisen. Im
Übrigen macht der Beschwerdeführer auch in diesem Zusammenhang nicht geltend, dass
die Vorinstanz Beweisanträge zu Unrecht abgewiesen hätte.



E. 4
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten
werden kann. Die Gerichtskosten sind nach Art. 66 Abs. 1 BGG dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


